
Ny. ILfIfO IJ 

1991 -07- 0 9 

n -fIS:;' der Beilagen zu den Steno"T30hischen Protokollen 
des Nationalrates XV·~Ü. G~~~,zgi:!bungsperiode 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Mag. Molterer 
und Kollegen 

an den Bundesminister für Finanzen 
betreffend säumige Erledigung von Verwaltungsverfahren 

Dem Vernehmen nach sollen im Bereich der Gerichtssprengel Steyr, 

Weyer und Grünburg die Erledigungen des Finanzamtes für Gebühren 

und Verkehrssteuern Linz im Zusammenhang mit der Ausstellung von 
Unbedenklichkeitsbescheinigungen besonders lange, in Einzelfällen 

sogar bis zu drei Jahre, dauern. 

Gemäß § 311 Bundesabgabenordnung ist die Abgabenbehörde ver­
pflichtet, ohne nötigen Aufschub über die vorgelegten Abgaben­

erklärungen zu entscheiden. Nach sechs Monaten besteht die 

MögliChkeit, die Abgabenbehörde zweiter Instanz durch einen 

Devolutionsantrag zu befassen. Eigentlich müßte daher innerhalb 

von sechs Monaten vom Finanzamt entschieden werden. Dies soll 

gerade aber in vielen Fällen nicht zutreffen. Die Folge davon ist, 

daß Eigenheimbauer keinen Grundbuchsauszug, aus dem ihr intabu­

liertes Eigentum hervorgeht, bekommen und damit auch nicht um eine 
Wohnbauförderung ansuchen können bzw. in den meisten Fällen auch 

keine Baubewilligungerteilt wird. Auch die Bausparkassen zahlen 

keine Darlehen aus, wenn das Eigentum nicht im Grundbuch einge­
tragen ist. Hier kann man sich wohl mit einer Treuhandhaftung 

eines Notars oder Anwalts behelfen, dies kann jedoch Mehrkosten 
bis zu öS 10.000.- verursachen. 
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In diesem Zusammenhang richten daher die unterzeichneten Abge­

ordneten an den Bundesminister für Finanzen folgende 

A n fra g e : 

1) Stimmt es, daß im Zusammenhang mit Unbedenklichkeits­

bescheinigungen die Erledigungen des Finanzamtes für Gebühren 

und Verkehrssteuern Linz teilweise bis zu drei Jahre dauern? 

2) Wie lange sind derzeit die durchschnittlichen Erledigungs­

fristen für solche Abgabenerklärungen? 

3) Sollten diese die Dauer von 6 Monaten überschreiten, gibt es 

dafür eine allfällige Begründung bzw. welche Maßnahmen sind 

geplant, um eine raschere Erledigung bzw. eine Aufarbeitung 

der Rückstände zu bewirken? 
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